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Ausbildungsplan 

Der zeitliche und sachlich gegliederte Ausbildungsplan  
ist Bestandteil des Ausbildungsvertrages 

Zusatzqualifikation 
Teil A 
Digitale Vernetzung 

Ausbildungsbetrieb: 

 

Auszubildende(r): 

 

Ausbildungszeit von: 

 

bis: 

 
 
 
 
 
Die zeitliche und sachliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut 
Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung ist auf den folgenden Seiten nieder- 
gelegt. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschul- 
unterrichtes und der Zwischen- und Abschlussprüfung des/der Auszubildende(n) ist in den 
einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten. 
 
Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufs aus betrieblich oder schulisch bedingten 
Gründen oder aus Gründen in der Person des/der Auszubildende(n) bleiben vorbehalten  
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Teil A 

Zusatzqualifikation 
Digitale Vernetzung 

 

Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte 
 in Wochen vermittelt 

 
Analysieren von technischen Aufträgen und Entwickel n von Lösungen  

 
a) Kundenanforderungen hinsichtlich der gefor- 

derten Funktion und der technischen Umge- 
bung analysieren 

b) Ausgangszustand der Systeme analysieren, 
insbesondere Dokumentationen auswerten 
sowie Netztopologien, eingesetzte Software 
und technische Schnittstellen klären und do- 
kumentieren 

c) technische Prozesse und Umgebungsbedin- 
gungen analysieren und Anforderungen an 
Netzwerke feststellen 

d) Lösungen unter Berücksichtigung von Spezifi- 
kationen, technischen Bestimmungen und 
rechtlichen Vorgaben planen und ausarbeiten, 
Netzwerkkomponenten auswählen, techni- 
sche Unterlagen erstellen und Kosten kalku- 
lieren 

e) die Lösung zur Vernetzung und zu Änderun- 
gen am System mit dem Kunden abstimmen 

 

8 

 

 
E r r i ch ten ,  Ände rn  und P rü fen  von ve rne tz ten  Sys teme n)  

 
a) Netzwerkkomponenten und Netzwerkbetriebs- 

systeme installieren, anpassen und konfigurie- 
ren und Vorgaben für eine sichere Konfigura- 
tion beachten 

b) Datenaustausch zwischen IT-Systemen und 
Automatisierungssystemen beachten 

c) Zugangsberechtigungen einrichten 

8 
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Zu vermittelnde Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche Richtwerte 
 in Wochen vermittelt 

d) Sicherheitssysteme, insbesondere Firewall-, 
Verschlüsselungs-, und Datensicherungssys- 
teme, berücksichtigen 

e) Funktionen kontrollieren, Fehler beseitigen, 
Systeme in Betrieb nehmen und übergeben 
und Änderungen dokumentieren 

 

 

 

 
Be t re iben von  verne tz ten  S ys temen 

 
a) Fehlermeldungen aufnehmen, Anlagen inspi- 

zieren, Abweichungen vom Sollzustand fest- 
stellen, Datendurchsatz und Fehlerrate bewer- 
ten und Sofortmaßnahmen zur Aufrechterhal- 
tung von vernetzten Systemen einleiten 

b) Anlagenstörungen analysieren, Testsoftware 
und Diagnosesysteme einsetzen und Instand- 
setzungsmaßnahmen einleiten 

c) Systemdaten, Diagnosedaten und Prozessda- 
ten auswerten und Optimierungen vorschla- 
gen 

d) Instandhaltungsprotokolle auswerten und 
Schwachstellen analysieren und erfassen 
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